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Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen  
bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen 

A. Problem und Ziel 

Mit dem Entwurf soll dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) für Fixierungen in der gerichtlich 
angeordneten Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft (der soge-
nannten Zivilhaft) Rechnung getragen werden. Für freiheitsentziehende Fixie-
rungsanordnungen in der Strafhaft, dem Maßregelvollzug, der Untersuchungs-
haft, der vorläufigen Unterbringung und im Jugendarrest wird ein richterliches 
Verfahrensrecht geschaffen. 

In dem Urteil stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass es sich bei der 5-
Punkt- sowie bei der 7-Punkt-Fixierung von nicht nur kurzfristiger Dauer um eine 
Freiheitsentziehung im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) 
handelt, die von der zugrunde liegenden Entscheidung über die Freiheitsentzie-
hung als solcher nicht gedeckt ist und daher den Richtervorbehalt im Sinne des 
Artikels 104 Absatz 2 Satz 1 GG abermals auslöst.  

B. Lösung 

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Urteil für Fixierungsanordnungen im Rahmen von Unterbringungen nach 
Landesunterbringungsrecht aufgezeigt hat, begründen auch im Bereich des Straf- 
und Maßregelvollzugs, der Zivilhaft sowie im Bereich des Vollzugs der Untersu-
chungshaft und der einstweiligen Unterbringung die Notwendigkeit, Rechts-
grundlagen für Fixierungen, Regelungen zur sachlichen und örtlichen gerichtli-
chen Zuständigkeit für freiheitsentziehende Fixierungsanordnungen, zum anzu-
wendenden gerichtlichen Verfahrensrecht und zur Kostenerhebung zu schaffen. 
Dem Bund kommt aufgrund der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes (Ar-
tikel 30 und 70 Absatz 1 GG) die Gesetzgebungskompetenz lediglich für Fixie-
rungen im Bereich der Zivilhaft zu, so dass in diesem Bereich auch die Voraus-
setzungen für Fixierungsanordnungen sowie die konkrete Art der Durchführung 
bundesgesetzlich zu bestimmen sind. Für den Bereich des Straf- und Maßregel-
vollzugs, im Bereich des Untersuchungshaftvollzugs und des Vollzugs der einst-
weiligen Unterbringung sowie im Jugendarrest ist die Befugnis des Bundes auf 
die Regelung des gerichtlichen Verfahrensrechts bei freiheitsentziehenden Fixie-
rungen beschränkt. Insoweit wird in § 128a des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) 
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eine Verweisung auf die für Unterbringungssachen nach § 312 Nummer 2 des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG) geltenden Bestimmungen vorgesehen, 
wodurch grundsätzlich das Buch 3 Abschnitt 2 („Verfahren in Unterbringungssa-
chen“) sowie das Buch 1 („Allgemeiner Teil“) auf gerichtliche Fixierungsanord-
nungen Anwendung finden.  

Auch für Fälle der freiheitsentziehenden Fixierung solcher Personen, die nach den 
Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker erfolgen, soll bundes-
einheitlich die Anwendung des FamFG vorgesehen und damit einem Anliegen der 
Länder entsprochen werden. 

C. Alternativen 

Es besteht angesichts der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts keine Alter-
native zur Schaffung einer Rechtsgrundlage sowie eines entsprechenden gericht-
lichen Verfahrensrechts für Fixierungen von in Zivilhaft befindlichen Gefange-
nen. 

Der Bund macht anlässlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) im Bereich des Straf- und Maßregel-
vollzugs von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz im Sinne des Ar-
tikels 74 Absatz 1 Nummer 1 GG für das gerichtliche Verfahren Gebrauch und 
trifft insoweit Regelungen zum richterlichen Verfahren bei freiheitsentziehenden 
Fixierungsanordnungen.  

Alternativ hätten die für den Straf- und Maßregelvollzug sowie für den Vollzug 
der Untersuchungshaft und der einstweiligen Unterbringung ausschließlich zu-
ständigen Länder (Artikel 30 und 70 Absatz 1 GG) jeweils eigenständige Rege-
lungen zum gerichtlichen Verfahren bei freiheitsentziehenden Fixierungsanord-
nungen schaffen können. Im Einvernehmen mit den Ländern und im Interesse der 
Rechtssicherheit ist die Schaffung einheitlicher bundesgesetzlicher Bestimmun-
gen zur gerichtlichen Zuständigkeit und zum gerichtlichen Verfahren vorzugs-
würdig.  

Entsprechendes gilt für das Verfahrensrecht bei freiheitsentziehenden Fixierun-
gen nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker. 

Im Bereich des Vollzugs der Untersuchungshaft und der einstweiligen Unterbrin-
gung hat der Bund bereits von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
Gebrauch gemacht und mit § 119a der Strafprozessordnung (StPO) eine Regelung 
zum gerichtlichen Verfahren bei Beschwerden gegen behördliche Entscheidun-
gen oder Maßnahmen im Untersuchungshaftvollzug geschaffen, die gemäß 
§ 126a Absatz 2 StPO auch für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung gel-
ten. Es ist daher sachgerecht, auch die für den Vollzug der Untersuchungshaft 
neue Konstellation einer gerichtlichen Entscheidung über freiheitsentziehende Fi-
xierungen in der StPO zu regeln.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund und für die Länder inklusive Kommunen fallen keine Haushalts-
ausgaben ohne Erfüllungsaufwand an. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 

F. Weitere Kosten 

Für den Bund entstehen allenfalls geringe Kosten im Hinblick auf eine nicht näher 
bezifferbare Belastung des Bundesgerichtshofs mit Rechtsbeschwerdeverfahren 
Betroffener. Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell 
und stellenmäßig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden. 

Für die Länder wird ein derzeit nicht näher bezifferbarer Aufwand entstehen. Die-
ser erhöhte Aufwand ergibt sich aus dem Umstand, dass nunmehr ein Gericht über 
die originäre Anordnung einer nicht nur kurzfristigen freiheitsentziehenden Fixie-
rung beziehungsweise bei Gefahr im Verzug über deren Fortdauer zu entscheiden 
hat. Dieser Aufwand entspringt einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung. 

Dem erhöhten Aufwand der Länder werden mittel- bis langfristig Einsparungen 
gegenüberstehen, die darauf beruhen, dass durch das Erfordernis einer richterli-
chen Entscheidung ein „Vieraugenprinzip“ eingeführt und die Entscheidungspra-
xis im Bereich der Fixierungsanordnungen optimiert wird, weshalb zu erwarten 
ist, dass sich die Fallzahlen im Bereich des nachträglichen Rechtsschutzes redu-
zieren werden. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 30. April 2019 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den  

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages 

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen 
bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Der Bundesrat hat in seiner 976. Sitzung am 12. April 2019 gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich 

Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 

der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 





Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/9767

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen  
bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen 

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich lautend 
mit der Bundestagsdrucksache 19/8939.  

Anlage 1 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat hat in seiner 976. Sitzung am 12. April 2019 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis), 
Nummer 1a – neu – (§ 121a StVollzG), 
Nummer 3 (§ 130 StVollzG),  
Nummer 4 (§ 138 Absatz 3 StVollzG), 

  Artikel 2 (§ 126 Absatz 5 StPO), 
  Artikel 7 (§ 93 JGG)*

a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

‚1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 121 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 121a Gerichtliche Zuständigkeit und gerichtliches Verfahren bei dem Richter-
vorbehalt unterliegenden Maßnahmen“ 

b) Die Angaben zu den §§ 127 und 128 werden durch die folgenden Angaben ersetzt: 

…<weiter wie Vorlage>“ ‘ 

bb) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer einzufügen: 

‚1a. Nach § 121 wird folgender § 121a eingefügt: 

„§ 121a 

Gerichtliche Zuständigkeit und gerichtliches Verfahren bei dem  
Richtervorbehalt unterliegenden Maßnahmen 

Soweit nach den Vollzugsgesetzen eine Maßnahme der vorherigen richterlichen An-
ordnung oder Genehmigung bedarf, gelten die §§ 128 und 128a entsprechend“ ‘ 

cc) Nummer 3 ist zu streichen. 

dd) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 

‚4. In § 138 Absatz 3 wird die Angabe „§§ 109 bis 121“ durch die Angabe „§§ 109 bis 121a“ 
ersetzt.‘ 

*
 Bei gleichzeitiger Weiterverfolgung sind die Ziffern 1 und 8 redaktionell anzupassen. 
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b) Artikel 2 ist wie folgt zu fassen: 

‚Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 

Dem § 126 der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, S. 1319), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Soweit nach den Vollzugsgesetzen eine Maßnahme der vorherigen richterlichen Anord-
nung oder Genehmigung bedarf, gelten die §§ 128 und 128a des Strafvollzugsgesetzes.“ ‘ 

c) In Artikel 7 ist § 93 wie folgt zu fassen: 

„§ 93 

Gerichtliche Zuständigkeit und gerichtliches Verfahren bei dem Richtervorbehalt  
unterliegenden Maßnahmen 

Soweit nach den Vollzugsgesetzen eine Maßnahme der vorherigen richterlichen Anordnung oder 
Genehmigung bedarf, gelten die §§ 128 und 128a des Strafvollzugsgesetzes sowie § 67 Absatz 1 bis 
3 und 5 entsprechend.“ 

Begründung: 

Die durch die §§ 128, 128a StVollzG-E erreichte bundesweite Vereinheitlichung hinsichtlich der gerichtli-
chen Zuständigkeit und des gerichtlichen Verfahrens für Fixierungen sollte sich nicht auf  nicht nur kurzfris-
tige Fixierungen im Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 
BvR 502/16) beschränken, sondern für alle ärztlichen Zwangsmaßnahmen, Fixierungen und anderen frei-
heitsentziehenden Sicherungsmaßnahmen gelten, soweit diese bundes- oder landesrechtlich einem Richter-
vorbehalt unterworfen sind.  

So kennt das Recht einzelner Länder zum Beispiel Richtervorbehalte für Zwangsbehandlungen. Ob die Län-
der befugt sind, diesbezüglich die gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche Verfahren zu bestimmen, 
ist nicht abschließend geklärt. Die vorgeschlagene Regelung sorgt hier für Rechtsklarheit. Zudem wird 
dadurch vermieden, dass Maßnahmen, die mit Fixierungen untrennbar verbunden sind (zum Beispiel eine 
Fixierung, die erfolgt, um die Verabreichung einer Spritze oder eines intravenösen Zugangs zu ermöglichen), 
von verschiedenen Gerichten nach unterschiedlichen Verfahrensordnungen angeordnet werden müssten.  

Zudem sollte ein Gleichlauf der Regelungen für ärztliche Zwangsmaßnahmen, Fixierungen und andere frei-
heitsentziehenden Sicherungsmaßnahmen im Strafvollzug, im Maßregelvollzug und in der Untersuchungs-
haft herbeigeführt werden, soweit diese bundes- oder landesrechtlich einem Richtervorbehalt unterworfen 
sind.  

Nach dem Gesetzentwurf gelten die §§ 128, 128a StVollzG-E unmittelbar nur für Fixierungen im Sinne des 
§ 127 StVollzG-E; sie müssen aber auch Fixierungen nach Landesrecht erfassen. Um sicherzustellen, dass 
das gerichtliche Verfahren nach §§ 128, 128a StVollzG-E für alle landesrechtlich geregelten Fixierungen 
gilt, auch wenn die Definition nach den Landesvollzugsgesetzen von § 127 StVollzG-E abweicht, werden 
§§ 128, 128a StVollzG-E für solche Maßnahmen für entsprechend anwendbar erklärt.  

Dadurch wird zugleich das im StVollzG eingefügte neue Verfahren für die vorherige richterliche Anordnung 
von bestimmten Verfahren für andere nach Landesrecht dem Richtervorbehalt unterliegende Maßnahmen 
geöffnet. Die Regelung sollte im Anschluss an die bestehenden Regelungen zur nachträglichen gerichtlichen 
Überprüfung von Vollzugsmaßnahmen in §§ 109 bis 121 StVollzG verortet werden.  

Um Verwirrungen wegen unterschiedlicher Definitionen der Fixierungsmaßnahme im StVollzG und den 
Landesgesetzen zu vermeiden und um die einheitliche bundesrechtliche Verfahrens- und Zuständigkeitsre-
gelung auch für den Maßregelvollzug zu öffnen, soweit das Landesrecht für Fixierungen im Sinne des § 127 
StVollzG-E, andere freiheitsentziehende Sicherungsmaßnahmen oder Zwangsbehandlungen einen Richter-
vorbehalt vorsieht, sollte auch in § 138 Absatz 3 StVollzG auf den neuen § 121a StVollzG-E verwiesen 
werden. 
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Auch im Rahmen der Untersuchungshaft sowie bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sollten die 
§§ 128, 128a StVollzG-E umfassend für alle ärztlichen Zwangsmaßnahmen, Fixierungen und anderen frei-
heitsentziehenden Sicherungsmaßnahmen, die einem Richtervorbehalt unterliegen, für anwendbar erklärt 
werden.  

Bei Buchstabe a Doppelbuchstabe cc handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa und bb. § 121a StVollzG-E ist von dem Verweis in § 130 StVollzG ohne Weiteres erfasst; 
ein zusätzlicher unmittelbarer Verweis auf die §§ 128, 128a StVollzG-E erübrigt sich.  

2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 StVollzG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die systematische Stellung der Vorschrift zu den 
materiellen Voraussetzungen der Fixierung von Zivilgefangenen (§ 127 StVollzG-E) zu überprüfen.  

Begründung: 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Schaffung eines Siebzehnten Titels mit insgesamt drei 
Vorschriften vor. § 127 StVollzG-E enthält Regelungen zu den materiellen Voraussetzungen einer Fixie-
rung, die aber ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs allein für Zivilgefangene gelten sollen. Die 
§§ 128, 128a StVollzG-E sollen dagegen allgemein das Verfahren (einschließlich der gerichtlichen Zustän-
digkeit) bei Fixierungen im Justizvollzug regeln. Systematisch ist die gemeinsame Stellung der Vorschriften 
in einem Titel verfehlt und birgt die konkrete Gefahr von Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung. 

Ausgehend von der – zutreffenden – Intention, die materiellen Voraussetzungen für Fixierungen (allein) 
bezogen auf Zivilgefangene zu regeln, sollte die diesbezügliche Vorschrift im Zweiten Titel des Fünften 
Abschnittes verortet werden (beispielsweise als § 171a StVollzG-E). Die §§ 128, 128a StVollzG-E könnten 
in der Folge dieser Regelungsänderung zu den §§ 127, 128 StVollzG-E werden. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 Absatz 1 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 127 Absatz 1 die Wörter „wenn und solange dies zur Abwendung einer 
drohenden gewichtigen Gesundheitsschädigung des Gefangenen oder einer anderen Person“ durch die Wör-
ter „soweit und solange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen, der 
Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr“ zu ersetzen. 

Begründung: 

§ 127 Absatz 1 StVollzG-E regelt die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen eine Fixierung zulässig ist. So-
weit dort auf die „Abwendung einer drohenden gewichtigen Gesundheitsschädigung des Gefangenen oder 
einer anderen Person“ abgestellt wird, sollte zur Vermeidung neuer Begrifflichkeiten stattdessen eine For-
mulierung gewählt werden, die sich an den entsprechenden Bestimmungen zu den besonderen Sicherheits-
maßnahmen im Strafvollzugsrecht orientiert. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 Absatz 3 Satz 5 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 127 Absatz 3 Satz 5 nach dem Wort „keine“ das Wort „zeitnahe“ einzufügen. 

Begründung: 

§ 127 Absatz 3 Satz 5 des Strafvollzugsgesetzes dient zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts in Rn. 101 seines Urteils vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16). Auch wenn die Formu-
lierung des Gesetzentwurfs für sich in Anspruch nehmen kann, die Entscheidungsbegründung an dieser 
Stelle wortlautgetreu aufzugreifen, versäumt sie es, für die von der Justizvollzugsanstalt zu treffende Prog-
noseentscheidung, ob eine Fixierung erneut zu erwarten ist, einen handhabbaren Prognoserahmen zu benen-
nen. Im Einklang mit der Intention der verfassungsgerichtlichen Entscheidung wird dieser Mangel durch die 
vorgeschlagene Einfügung behoben. 
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5. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 Absatz 4 Satz 1 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 127 Absatz 4 Satz 1 die Wörter „der Fixierung“ durch die Wörter „einer 
nicht nur kurzfristigen Fixierung“ zu ersetzen.  

Begründung: 

Das Verfahren der Anordnung absehbar kurzfristiger Fixierungen – als Unterfall der Fesselung nach § 88 
Absatz 2 Nummer 6 StVollzG – ist bereits in § 91 Absatz 1 StVollzG geregelt. Eine medizinische Überwa-
chung durch einen Arzt während der Dauer dieser kurzfristigen Fixierungen ist bisher weder im Strafvoll-
zugsgesetz des Bundes noch in den Landesstrafvollzugsgesetzen vorgesehen und sollte deshalb auch für die 
Zivilgefangenen nicht normiert werden. Sowohl aus systematischen als auch aus inhaltlichen Erwägungen 
sind daher die kurzfristigen Maßnahmen, die weiterhin die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter anordnen 
darf, von der Regelung auszunehmen.  

Auch ist bei der Anordnung einer Fixierung, die eine „ultima ratio“ der besonderen Sicherungsmaßnahmen 
bei Gefahr im Verzug darstellt, im Justizvollzug sofortiges Handeln geboten. Die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, die die öffentlich-rechtliche Unterbringung betraf, – und darauf haben die Länder be-
reits wiederholt hingewiesen – ist nicht ohne weiteres auf den Justizvollzug übertragbar, da hier Ärzte (lei-
der) rar sind und sich die Anstalten daher häufig mit Notärzten behelfen müssen. Eine medizinische Über-
wachung durch einen Arzt insbesondere während einer kurzfristigen Fixierung ist daher in der Praxis nicht 
leistbar und deshalb auch für die Zivilgefangenen nicht zu normieren. Überdies handelt es sich bei den hin-
zugezogenen Notärzten unter Umständen um Augen- oder Kinderärzte, deren Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Psychiatrie begrenzt sein dürften. Eine Sicherstellung einer medizinischen Überwachung des Gefange-
nen durch einen Arzt während der Dauer der Fixierung kann nur in einem Krankenhaus gewährleistet wer-
den. Durch Einfügung der Wörter „nicht nur kurzfristigen“ wird zumindest deutlich, dass nur die Fälle der 
gerichtlich anzuordnenden Fixierung gemeint sind. 

6. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 Absatz 4 Satz 1 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 127 Absatz 4 Satz 1 das Wort „jederzeit“ zu streichen. 

Begründung: 

Das Wort „jederzeit“ könnte dahingehend missverstanden werden, dass eine ständige Präsenz des Arztes 
erforderlich wäre. Dies wäre jedoch nicht sachgerecht und wird vom Bundesverfassungsgericht (vergleiche 
Urteil vom 24. Juli 2018, 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16, Rn. 83) gerade nicht gefordert. Erforderlich ist eine 
ständige Betreuung durch sonstige Vollzugsbedienstete (§ 127 Absatz 4 Satz 2 des Strafvollzugsgesetzes), 
nicht aber durch den Arzt.  

7. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 127 Absatz 6 Satz 1 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 127 Absatz 6 Satz 1 die Wörter „der Fixierung“ durch die Wörter „einer 
Fixierung, die nicht richterlich angeordnet wurde,“ zu ersetzen. 

Begründung: 

In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung wird die nachträgliche Hinweispflicht auf sämtliche Fixierungs-
fälle erstreckt. Dies ist rechtlich nicht geboten und birgt im Übrigen die begründete Gefahr nicht nur über-
flüssiger, sondern sogar unrichtiger Belehrungen. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) gebietet kein 
Verständnis dahingehend, dass ein Betroffener auch im Falle einer richterlich angeordneten Fixierung auf 
sein Recht hinzuweisen ist, die Zulässigkeit der durchgeführten Fixierung nachträglich gerichtlich überprü-
fen zu lassen. 

Das Urteil nimmt die oben angesprochene Belehrungspflicht an zwei Stellen in den Blick, einmal in Rand-
nummer 85 und einmal in Randnummer 104. 
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Randnummer 85 lautet: 

„Zusätzlich folgt aus dem Freiheitsgrundrecht (Artikel 2 Absatz 2 Sätze 2 und 3 i. V. m. Artikel 104 Absatz 1 
Satz 1 GG) die Verpflichtung, den Betroffenen nach Beendigung der Maßnahme auf die Möglichkeit hinzu-
weisen, die Zulässigkeit der durchgeführten Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass sich der Betroffene bewusst ist, dass er auch noch nach Erledigung der Maßnahme ihre 
gerichtliche Überprüfung herbeiführen kann.“ 

Randnummer 104 hat folgenden Inhalt: 

„Der Weg zu einer nachträglichen gerichtlichen Klärung der Zulässigkeit der Maßnahme ist dem Betroffenen 
wegen des Fortbestehens des Rechtsschutzbedürfnisses in Fällen tiefgreifender Grundrechtseingriffe gleich-
wohl nicht verschlossen (siehe oben Rn. 59). Auf die Möglichkeit, die Zulässigkeit der durchgeführten Fi-
xierung gerichtlich überprüfen zu lassen, ist der Betroffene zudem nach Beendigung der Maßnahme hinzu-
weisen (siehe oben Rn. 85).“ 

Beide Randnummern haben nicht die Konstellation der richterlich angeordneten Fixierung im Blick. Rand-
nummer 85 steht im Zusammenhang mit den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zum Vorbehalt 
des Gesetzes, dem das Grundrecht auf Freiheit der Person nach Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 GG unterworfen 
ist (siehe Gliederungsziffer II, Randnummern 72 bis 92). Der zusätzliche verfahrensrechtliche Vorbehalt der 
Anordnung der Freiheitsentziehung durch den Richter (Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 GG) wird erst ab Glie-
derungsziffer III, Randnummer 93 ff. angesprochen. Dort werden in Randnummer 101 bis 103 Ausnahmen 
von dem Richtervorbehalt festgelegt. Explizit auf diese Ausnahmekonstellationen, also auf die Konstellati-
onen, in denen die Fixierung nicht richterlich angeordnet worden ist, bezieht sich Randnummer 104: Dem 
Betroffenen ist nachträglicher Rechtsschutz eröffnet, worauf er hinzuweisen ist. 

Die Implementierung einer weiteren Belehrungspflicht würde überdies auch keine Erweiterung der tatsäch-
lichen Rechtssphäre der Gefangenen bewirken. Eine solche Belehrung ist nur dann erforderlich und sinnvoll, 
wenn die Fixierung ohne Beteiligung des Gerichts angeordnet und vor einer richterlichen Entscheidung wie-
der beendet wurde. Nur in diesem Fall bedarf es eines Hinweises auf die Möglichkeit einer nachträglichen 
richterlichen Überprüfung. Denn wurde die Fixierung durch das Gericht angeordnet oder nachträglich dar-
über entschieden, hat bereits eine richterliche Kontrolle stattgefunden. Gegen diese richterliche Entscheidung 
ist dann das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß § 58 FamFG gegeben. Über die Möglichkeit der Einlegung 
der Beschwerde wird die betroffene Person mittels der dem amtsgerichtlichen Beschluss beigefügten Rechts-
behelfsbelehrung informiert (§ 39 FamFG). 

§ 127 Absatz 6 StVollzG-E lässt zwar offen, wer den nachträglichen Hinweis zu erteilen hat (die Justizvoll-
zugsanstalt oder das zuständige Gericht). Da es sich aber nach dem eindeutigen Wortlaut um einen Hinweis 
nach Beendigung der Fixierung handeln soll, müsste dieser jedenfalls zusätzlich zu einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung im Sinne von § 39 FamFG erteilt werden. Hieraus ergibt sich die begründete Gefahr unrichtiger 
Belehrungen der betroffenen Gefangenen. Nach § 128a Absatz 3 StVollzG-E soll die Anwendbarkeit der 
§§ 109 bis 121 StVollzG im Zusammenhang mit der gerichtlichen Anordnung einer Fixierung nämlich aus-
geschlossen sein. Ist der Rechtsweg zur Überprüfung der gerichtlichen Fixierungsanordnung jedoch er-
schöpft oder eine Beschwerde aus anderen Gründen (zum Beispiel aufgrund wirksamen Rechtsmittelver-
zichts) unzulässig, wäre der Hinweis, die betroffene Person habe das Recht, die Zulässigkeit der durchge-
führten Maßnahme beim zuständigen Gericht überprüfen zu lassen, daher unrichtig. 

Auch mit Blick auf den Umfang der Hinweispflicht besteht die Gefahr unrichtiger Belehrungen bei richter-
lich angeordneten Fixierungen. Sowohl die Beschwerde wie auch die Rechtsbeschwerde sind fristgebunden 
(§§ 63 und 71 FamFG). Der bloße Hinweis im Sinne des § 127 Absatz 6 StVollz-E wäre – mangels Hinwei-
ses auf diese Fristen – insoweit unvollständig. Dies könnte alsdann bei sämtlichen Fixierungsentscheidungen 
im Falle einer Fristversäumung zu regelmäßig erfolgreichen Wiedereinsetzungsanträgen führen, da im Falle 
fehlerhafter Rechtsbehelfsbelehrungen ein fehlendes Verschulden vermutet wird (§ 17 Absatz 2 FamFG). 

Alle diese Probleme werden dadurch vermieden, dass die nachträgliche Hinweispflicht auf diejenigen Fälle 
beschränkt wird, in denen die Fixierungen nicht richterlich angeordnet beziehungsweise genehmigt worden 
sind. 
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8. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 128 Satz 1, 
Satz 2 – neu – StVollzG), 

  Artikel 2 (§ 126 Absatz 5 Satz 1, 
Satz 1a – neu – StPO), 

Artikel 7 (§ 93 Satz 1, Satz 1a – neu – JGG)*

a) In Artikel 1 Nummer 2 ist § 128 wie folgt zu ändern:  

aa) Das Wort „ausschließlich“ ist zu streichen. 

bb) Folgender Satz ist anzufügen: 

„Unterhält ein Land eine Anstalt, in der Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßregeln der 
Besserung und Sicherung vollzogen werden, auf dem Gebiet eines anderen Landes, so können 
die beteiligten Länder vereinbaren, dass für die richterliche Entscheidung über die Fixierung ei-
nes Gefangenen das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die für die Anstalt zuständige 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.“ 

b) Artikel 2 ist wie folgt zu fassen:  

‚Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 

Dem § 126 der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, S. 1319), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender Absatz 5 angefügt:  

„(5) Für die gerichtliche Entscheidung über eine Fesselung, durch die die Bewegungsfreiheit des inhaf-
tierten Beschuldigten nicht nur kurzfristig vollständig aufgehoben wird, ist das Amtsgericht zuständig, 
in dessen Bezirk sie durchgeführt wird. Unterhält ein Land eine Anstalt, in der Untersuchungshaft voll-
zogen wird, auf dem Gebiet eines anderen Landes, so können die beteiligten Länder vereinbaren, dass 
für die richterliche Entscheidung über die Fixierung eines inhaftierten Beschuldigten das Amtsgericht 
zuständig ist, in dessen Bezirk die für die Anstalt zuständige Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gilt § 128a Absatz 1 und 2 des Strafvollzugsgesetzes entsprechend.“ ‘ 

c) In Artikel 7 ist § 93 wie folgt zu ändern:  

aa) In Satz 1 ist das Wort „ausschließlich“ zu streichen. 

bb) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

„Unterhält ein Land eine Einrichtung für den Vollzug der in Satz 1 genannten Freiheitsentzie-
hungen auf dem Gebiet eines anderen Landes, können die beteiligten Länder vereinbaren, dass 
das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die für die Einrichtung zuständige Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz hat.“

Begründung: 

Hamburg unterhält Justizvollzugsanstalten, in denen Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Jugendarrest und Unter-
suchungshaft an jungen Gefangenen vollzogen werden, auf dem Gebiet anderer Länder. Bislang berücksich-
tigen alle relevanten Bundesgesetze diese Konstellation und eröffnen die Möglichkeit, die gerichtliche Zu-
ständigkeit für die im Zusammenhang mit den dort vollzogenen Freiheitsentziehungen erforderlichen rich-
terlichen Entscheidungen auf Hamburger Gerichte zu übertragen. Es handelt sich um die Regelungen in 
§ 78a Absatz 3 GVG, § 85 Absatz 3 und § 92 Absatz 2 Satz 3 JGG. Durch Staatsverträge zwischen Hamburg 
und den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist von diesen Übertragungsmöglichkeiten 
Gebrauch gemacht worden.  

*
 Bei gleichzeitiger Weiterverfolgung sind die Ziffern 1 und 8 redaktionell anzupassen. 
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Durch die nunmehr beabsichtigten Regelungen der ausschließlichen örtlichen Zuständigkeit von Amtsge-
richten, in deren Bezirk die Fixierung vorgenommen werden soll, wird von dieser Systematik erstmalig ab-
gewichen. Bliebe es dabei, müsste die niedersächsische und schleswig-holsteinische Justiz personelle Res-
sourcen für die Fixierungsentscheidungen betreffend Hamburgische Gefangene zur Verfügung stellen. Die 
zuständigen Richter müssten, anders als in ihren sonstigen Entscheidungen, bei diesen Gefangenen unter 
Zugrundelegung des Hamburgischen Vollzugsrechts entscheiden, da dessen Geltung staatsvertraglich ver-
einbart ist.  

Die vorgeschlagene Änderung verfolgt das Ziel, entsprechend der Systematik der bestehenden Bundesge-
setze eine Übertragungsmöglichkeit für die gerichtliche Zuständigkeit vorzusehen, so dass weiterhin Ham-
burgische Gerichte alle im Zusammenhang mit der Vollstreckung und dem Vollzug der in Hamburgischen 
Anstalten durchgeführten Freiheitsentziehungen treffen können.  

In Artikel 2 ist in dem neu angefügten § 126 Absatz 5 StPO der Begriff des „Untersuchungsgefangenen“ 
durch den des „inhaftierten Beschuldigten“ zu ersetzen. Letzterer entspricht der Diktion der Strafprozess-
ordnung, wohingegen der Begriff des „Untersuchungsgefangenen“ dem Gesetz fremd ist. 

9. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 128a Absatz 1 Satz 2 StVollzG) 

In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 128a Absatz 1 Satz 2 die Angabe „§ 312 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 312 
Nummer 4“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die durch Artikel 3 Nummer 6 des Gesetzentwurfs neu konzipierte einheitliche Plattformregelung in § 312 
Nummer 4 FamFG-E sollte auch außerhalb der öffentlich-rechtlichen Unterbringung nutzbar gemacht wer-
den. Damit würde eine Zuständigkeitsspaltung bezüglich der gerichtlichen Kontrolle zwischen der vorheri-
gen Anordnung und der nachträglichen Überprüfung vermieden. 

Durch einen Verweis auf die neu zu fassende § 312 Nummer 4 FamFG-E statt auf § 312 Nummer 2 FamFG 
wird eine nachträgliche Überprüfung von Fixierungsmaßnahmen über § 327 FamFG (statt über §§ 109 ff. 
StVollzG oder § 119a StPO) ermöglicht. Die Zuständigkeit des Amtsgerichts erstreckt sich dann insbeson-
dere auch auf die konkrete Durchführung der Anordnung, bleibt auch nach Erledigung der Fixierung beste-
hen und besteht auch dann, wenn eine erforderliche Genehmigung nicht eingeholt wurde. So wird vermieden, 
dass sich unter Umständen zwei Gerichte mit dem im Wesentlichen gleichen Sachverhalt befassen müssen. 
Durch die vorrangige Regelung zum nachträglichen Rechtsschutz in § 327 FamFG werden die §§ 109 bis 
121 StVollzG verdrängt.  

10. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 156 Absatz 3 StVollzG) 

Artikel 1 Nummer 5 ist zu streichen. 

Begründung: 

§ 156 Absatz 3 StVollzG bleibt unverändert, denn § 156 StVollzG gehört nicht zu den Bestimmungen, auf 
die in § 171 StVollzG Bezug genommen wird. Der dritte Titel „Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten“ 
–  der auch Regelungen zur Ausübung der Fachaufsicht umfasst – ist eine landesrechtliche Materie und daher 
in den Strafvollzugsgesetzen der Länder geregelt. Der Bund hat für den Strafvollzug nicht mehr die Befugnis, 
diese Bestimmung zu ändern. Nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes regeln die Länder das 
Verwaltungsverfahren, wenn sie Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen. § 156 StVollzG ist 
durch – auch abweichende – landesrechtliche Bestimmungen ersetzt worden. Auch ist für die vorgeschlagene 
Regelung ein Bedarf nicht ersichtlich. 
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11. Zu Artikel 1 Nummer 5a – neu – (§ 167 StVollzG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen:  

‚5a.  In § 167 wird nach der Angabe „bis 121,“ die Angabe „127 bis 128a,“ eingefügt.‘ 

Begründung: 

Die Änderung führt dazu, dass eine materiellrechtliche Grundlage für die Fixierung von Strafarrestantinnen 
und –arrestanten geschaffen wird. Dies ist für die Länder notwendig, die den Vollzug des Strafarrests (je-
denfalls bislang) nicht in ihren Landesvollzugsgesetzen geregelt haben.  

Aber auch für die Länder, die den Vollzug des Strafarrests landesrechtlich selbst geregelt haben, ist die Än-
derung erforderlich, weil anderenfalls das Verfahrensrecht der §§ 128, 128a StVollzG-E für diese Vollzugs-
form nicht zur Anwendung kommen würde.  

12. Zu Artikel 3 Nummer 11a – neu – (§ 331 FamFG) 

In Artikel 3 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen:  

„11a. In § 331 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „in den Fällen des § 312 Nummer 1, 3 und 4 muss 
der Arzt, der das ärztliche Zeugnis erstellt, Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie haben und 
soll Arzt für Psychiatrie sein“ durch die Wörter „der Arzt, der das ärztliche Zeugnis erstellt, muss 
außer bei freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 312 Nummer 2 und 4 Erfahrung auf dem Ge-
biet der Psychiatrie haben oder soll Arzt für Psychiatrie sein“ ersetzt.  

Begründung: 

Die Vorschrift des § 331 Satz 1 Nummer 2 2. Halbsatz FamFG sieht vor, dass das Gericht Maßnahmen nach 
§ 312 Nummer 1, 3 und 4 FamFG im Verfahren der einstweiligen Anordnung nur auf der Grundlage eines 
ärztlichen Zeugnisses anordnen kann, das von einem Arzt für Psychiatrie oder einem Arzt mit Erfahrung auf 
dem Gebiet der Psychiatrie stammt. Für Maßnahmen nach § 312 Nummer 2 FamFG (freiheitsentziehende 
Maßnahmen nach § 1906 Absatz 4 BGB) gilt diese Qualifikationsanforderung an den Arzt nicht.  

Ebenso gilt dieses Qualifikationserfordernis an den das Zeugnis ausstellenden Arzt im Hauptsacheverfahren 
nicht, wenn freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 312 Nummer 2 FamFG Gegenstand des gerichtlichen 
Verfahrens sind. Vielmehr gelten für die Anforderungen an das ärztliche Zeugnis im Hauptsacheverfahren 
nach § 321 Absatz 2 FamFG die Vorschriften der § 281 Absatz 2 und § 280 Absatz 2 FamFG entsprechend. 
Nach h. M. wird eine besondere Qualifikation des Arztes nicht vorausgesetzt (vgl. Keidel, FamFG, 19. Auf-
lage, Rn. 1 zu § 281 FamFG). 

Durch den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen 
von Freiheitsentziehungen wird ausschließlich die Regelung des § 321 Absatz 2 FamFG für das Hauptsache-
verfahren auf freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der landesrechtlichen Unterbringung erstreckt 
(Artikel 3 Nummer 8 Buchstabe b).  

Diese Regelungssystematik des Entwurfs hat zur Folge, dass die Anforderungen an das ärztliche Zeugnis im 
einstweiligen Anordnungsverfahren bei einer freiheitsentziehenden Maßnahme im Rahmen der landesrecht-
lichen Unterbringung höher sind als bei freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 1906 Absatz 4 BGB. Für 
diese Unterscheidung sind sachliche Gründe nicht ersichtlich. Die Eingriffsintensität ist für den Betroffenen 
in beiden Fällen identisch. Die Besonderheiten des gerichtlichen Genehmigungsverfahrens in Bezug auf frei-
heitsentziehende Maßnahmen, insbesondere die Eilbedürftigkeit des Verfahrens, das in der Regel seinen 
Zweck einer objektiven und neutralen Vorabkontrolle nur erfüllen kann, wenn die gerichtliche Entscheidung 
rasch (zumeist binnen weniger Stunden vorliegt), gelten bei freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 312 
Nummer 2 und § 312 Nummer 4 FamFG-E gleichermaßen. Zudem bewirkt die Regelung für freiheitsentzie-
hende Maßnahmen, die im Rahmen einer landesrechtlichen Unterbringung erfolgen, dass die Anforderungen 
an das ärztliche Attest im einstweiligen Anordnungsverfahren höher wären als im Hauptsacheverfahren, was 
angesichts der im Hauptsacheverfahren möglichen längeren und damit eingriffsintensiveren Anordnung wi-
dersprüchlich wäre. 
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Diese sachlich nicht begründbaren Unterscheidungen lassen sich vermeiden, indem freiheitsentziehende 
Maßnahmen nach § 312 Nummer 4 FamFG-E aus dem Anwendungsbereich des § 331 Satz 1 Nummer 2 2. 
Halbsatz FamFG herausgenommen werden. 

Die Formulierung stellt zudem deutlicher heraus, dass die beiden genannten Qualifikationen (Facharzt für 
Psychiatrie und Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie) nicht kumulativ vorliegen müssen.  

13. Zu Artikel 4 Einleitungssatz, 
Nummer 2 – neu – (§ 23e – neu – GVG) 

Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) Im Einleitungssatz sind die Wörter „§ 22c Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes“ durch die Wörter 
„Das Gerichtsverfassungsgesetz“ zu ersetzen. 

b) Die Nummern 1 bis 4 sind durch folgende Nummern zu ersetzen: 

,1. § 22c Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 … < weiter wie Vorlage >.

b) In Satz 3 … < weiter wie Vorlage >.

c) In Satz 4 … < weiter wie Vorlage >.

d) In Satz 5 … < weiter wie Vorlage >.

2. Nach § 22d wird folgender § 23e eingefügt:  

„§ 23e 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einem Amtsgericht für 
die Bezirke mehrerer Amtsgerichte die Entscheidungen über Fixierungen im Justiz- und Maßre-
gelvollzug zuzuweisen, sofern die Zusammenfassung der sachlichen Förderung der Verfahren 
dient oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten erscheint. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.“ ‘ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a (Einleitungssatz) und b (Artikel 4 Nummer 1) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Buchstabe b (Artikel 4 Nummer 2) 

Über die geplante Änderung des § 22c GVG hinaus besteht für die Konzentration der Fixierungsentschei-
dungen weiterer Regelungsbedarf im Gerichtsverfassungsgesetz. Es wird eine Vorschrift benötigt, die es 
erlaubt, im Verordnungswege die Zuständigkeit für die Anordnung von Fixierungen im Justiz- und Maßre-
gelvollzug bei einem Amtsgericht innerhalb eines Landgerichtsbezirks zu konzentrieren.  

Diese Notwendigkeit soll durch eine kurze Darstellung der Hamburger Gegebenheiten illustriert werden: 
Neben einem großen Amtsgericht in Hamburg-Mitte bestehen weitere kleinere Amtsgerichte in Stadtteilen, 
in deren Zuständigkeitsbereich auch Justiz- und Maßregelvollzugsanstalten liegen. Zu einer effizienten und 
beschleunigten Bearbeitung der Fixierungsanordnungen wird es geboten sein, durch Verordnung eine Kon-
zentration auf ein Amtsgericht vorzunehmen. Die bislang geplanten Regelungen im Gerichtsverfassungsge-
setz würden den Verordnungsgeber hierzu jedoch nicht ermächtigen. Um auch für Fixierungen im Justiz- 
und Maßregelvollzug eine generelle Konzentration (auch außerhalb des Bereitschaftsdienstes) vornehmen 
zu können, sollte daher eine entsprechende eigene Länderöffnungsklausel im Gerichtsverfassungsgesetz ver-
ankert werden. Die Regelung des § 22c GVG bezieht sich insofern nur auf die Konzentration eines gemein-
samen Bereitschaftsdienstes. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 1 – Inhaltsverzeichnis, 
 Artikel 1 Nummer 1a – neu – – § 121a StVollzG, 
 Artikel 1 Nummer 3 – § 130 StVollzG, 
 Artikel 1 Nummer 4 – § 138 Absatz 3 StVollzG, 
 Artikel 2 – § 126 Absatz 5 StPO,  
 Artikel 7 – § 93 JGG) 

Zu Buchstabe a (Artikel 1) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen, eine Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit 
sowie des gerichtlichen Verfahrens für sämtliche nach den Vollzugsgesetzen dem Richtervorbehalt unterliegenden 
Maßnahmen niederzulegen. Der Vorschlag des Bundesrates sieht für den Bereich des Strafvollzugs die Schaffung 
eines § 121a des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) vor, der für die „richterliche Anordnung oder Genehmigung“ von 
Maßnahmen auf die §§ 128 und 128a StVollzG verweisen soll. Damit wäre für sämtliche gerichtlich anzuordnenden 
Maßnahmen die Zuständigkeit der Amtsgerichte eröffnet und das nach dem Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Unterbringungssachen vorgesehene Verfah-
rensrecht würde zur Anwendung gebracht werden. 

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen der Länder zu, dass die neu zu schaffenden §§ 128 und 128a des Straf-
vollzugsgesetzes in der Entwurfsfassung (StVollzG-E) auch für Fixierungen nach Landesrecht gelten sollen, die 
nicht unter die in § 127 Absatz 1 StVollzG-E vorgesehene Legaldefinition fallen. Dem ließe sich jedoch bereits mit 
einer Klarstellung im Gesetzestext des § 128 StVollzG oder mit einer entsprechenden Formulierung in der Geset-
zesbegründung begegnen, dass Fixierungen nach dem StVollzG sowie nach Landesrecht umfasst sein sollen.  

Soweit der Vorschlag des Bundesrates sich – über Fixierungen nach dem StVollzG und nach den Landesgesetzen 
hinaus – auf ein gerichtliches Verfahrensrecht für sämtliche Zwangsmaßnahmen erstrecken soll, erscheint dieses 
Anliegen der Bundesregierung zunächst ebenfalls plausibel. Jedoch ist derzeit die mit einer solchen Regelung ein-
hergehende Ausstrahlungswirkung auf weitere Regelungsbereiche noch nicht absehbar, weshalb eine weitergehende 
Prüfung erforderlich ist.  

Bedenken hegt die Bundesregierung im Hinblick auf die vorgeschlagene Verortung der Regelung unter dem Vier-
zehnten Titel „Rechtsbehelfe“ des Zweiten Abschnitts „Vollzug der Freiheitsstrafe“, da die originäre gerichtliche 
Anordnung von Zwangsmaßnahmen von der nachträglichen Anfechtung einer Entscheidung als Wesen des Rechts-
behelfs abzugrenzen ist.  

Bei den Vorschlägen zu Artikel 1 Nummer 1, 3 und 4 handelt es sich um Folgeänderungen zu Nummer 1a – neu –, 
für die das bereits Dargelegte gilt.  

Zu Buchstabe b (Artikel 2) 

Änderung des § 126 der Strafprozessordnung –StPO 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen, auch für den Bereich der Untersuchungshaft und 
der einstweiligen Unterbringung, die gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche Verfahren nicht nur für die 
mehr als halbstündige Fixierung, sondern für sämtliche nach den Vollzugsgesetzen dem Richtervorbehalt unterlie-
genden Maßnahmen zu regeln. 
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Zu Buchstabe c (Artikel 7) 

Änderung des § 93 des Jugendgerichtgesetzes – JGG 

Für dem Richtervorbehalt unterliegende Maßnahmen im Rahmen eines jugendstrafrechtlichen Freiheitsentzugs 
schlägt der Bundesrat mit gleicher Zielsetzung eine an den von ihm vorgeschlagenen § 121a StVollzG angelehnte 
Fassung des § 93 JGG vor. Auch insoweit gilt das zu § 121a StVollzG Ausgeführte und ist eine weitere Prüfung 
erforderlich. 

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 StVollzG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. Die Bundesregierung verfolgte bisher die Inten-
tion, durch die Schaffung eines gesonderten Siebzehnten Titels „Fixierung“ die grundrechtliche Relevanz solcher 
Maßnahmen hervorzuheben. Durch die Verschiebung der Rechtsgrundlage für Fixierungsanordnungen unter den 
Zweiten Titel des Fünften Abschnitts („Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft“) er-
schiene ein gesonderter Titel aufgrund der thematischen Aufspaltung nicht mehr angezeigt.  

Weiterhin entspricht die im Gesetzentwurf der Bundesregierung gewählte Verortung unter dem Zweiten Abschnitt 
„Vollzug der Freiheitsstrafe“ der bestehenden Systematik des Strafvollzugsgesetzes, in welchem von den Vorschrif-
ten über den „Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung“ (§§ 129 bis 138 StVollzG, 
Dritter Abschnitt) und den Vorschriften zum Vollzug „weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen in Justizvollzugs-
anstalten“ (§§ 167 bis 175 StVollzG, Fünfter Abschnitt) jeweils zumindest in Teilen auf den Zweiten Abschnitt 
verwiesen wird.  

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 Absatz 1 StVollzG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass sich der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung streng an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 24. Juli 2018 
– 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16 Rz. 75) orientiert und im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates verfassungs-
rechtliche Risiken minimiert. 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 Absatz 3 Satz 5 StVollzG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen. Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung ge-
wählte Formulierung entstammt wörtlich den Feststellungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (2 BvR 
309/15, 2 BvR 502/16 Rz. 101). Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
insbesondere prüfen, ob Zweifeln an der Bestimmtheit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulierung „und 
keine zeitnahe Wiederholung zu erwarten ist“ auf geeignete Weise begegnet und dem Vorschlag des Bundesrates 
entsprochen werden kann. 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 Absatz 4 Satz 1 StVollzG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. Das Bundesverfassungsgericht differenziert in seinem 
Urteil im Hinblick auf das Erfordernis der ärztlichen Überwachung der Fixierung nicht zwischen absehbar kurzfris-
tigen und nicht nur kurzfristigen, die Dauer von 30 Minuten übersteigenden Fixierungen (2 BvR 309/15, 2 BvR 
502/16 Rz. 83). Es spricht vielmehr allgemein von der „Unabdingbarkeit“ der ärztlichen Überwachung. Für die 
Bundesregierung ist nicht ersichtlich, inwieweit die Besonderheiten des Strafvollzugs es rechtlich rechtfertigen 
könnten, von diesen Vorgaben abzuweichen, denn die mit der Fixierung verbundenen Gesundheitsgefahren kön-
nen bei Fixierungen im Strafvollzug gleichermaßen wie bei Fixierungen in geschlossenen psychiatrischen Ein-
richtungen eintreten. Die Regelung zur ärztlichen Überwachung bei besonderen Sicherungsmaßnahmen (§ 92 
StVollzG) soll hier im Übrigen vom spezielleren § 127 Absatz 4 Satz 1 StVollzG verdrängt werden.  
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Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 Absatz 4 Satz 1 StVollzG) 

Die Bundesregierung hat keine Einwände gegen den Vorschlag des Bundesrates. 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nummer 2 – § 127 Absatz 6 Satz 1 StVollzG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates im Ergebnis zu. Im Hinblick auf richterlich angeord-
nete Fixierungen ist die Einschränkung der Hinweispflicht unbedenklich, da bereits nach den dafür verfahrensrecht-
lich anwendbaren Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit jeder Beschluss eine Rechtsbehelfsbelehrung zu enthalten hat. 

Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nummer 2 – § 128 Satz 1, Satz 2 – neu – StVollzG, 
 Artikel 2 – § 126 Absatz 5 Satz 1, Satz 1a – neu – StPO,  
 Artikel 7 – § 93 Satz 1, Satz 1a – neu – JGG) 

Zu Buchstabe a (Artikel 1 Nummer 2 – § 128 Satz 1, Satz 2 – neu – StVollzG) 

Die Bundesregierung hat keine Einwände gegen den Vorschlag des Bundesrates. 

Zu Buchstabe b (Artikel 2 – § 126 Absatz 5 Satz 1, Satz 1a – neu – StPO) 

Die Bundesregierung steht dem Vorschlag des Bundesrates aufgeschlossen gegenüber, wobei die Vorschläge des 
Bundesrates in Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 8 Buchstabe b zur Änderung des § 126 Absatz 5 Satz 1 StPO 
ihrem Inhalt nach alternativ zu verstehen sein dürften. 

Zu Buchstabe c (Artikel 7 – § 93 Satz 1, Satz 1a – neu – JGG) 

Die Bundesregierung hat keine Einwände gegen den Vorschlag des Bundesrates. 

Zu Nummer 9 (Artikel 1 Nummer 2 – § 128a Absatz 1 Satz 2 StVollzG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu.  

Zu Nummer 10 (Artikel 1 Nummer 5 – § 156 Absatz 3 StVollzG) 

Der Vorschlag des Bundesrates wird abgelehnt. Die Zivilgefangenen (§§ 171 ff. StVollzG) fallen weiterhin in die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Es obliegt folglich dem Bund, die Anordnungsbefugnis für Eilanordnungen 
im Sinne des § 127 Absatz 3 Satz 2 StVollzG zu regeln und die Delegationsbefugnis unter den Vorbehalt der Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde zu stellen (§ 156 Absatz 3 StVollzG).  

Klarstellend muss der Katalog des § 171 StVollzG um einen Verweis auf § 156 Absatz 3 StVollzG erweitert werden. 

Zu Nummer 11 (Artikel 1 Nummer 5a – neu – – § 167 StVollzG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu.  

Zu Nummer 12 (Artikel 3 Nummer 11a – neu – – § 331 FamFG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates in der Sache zu. Die Bundesregierung wird im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens einen geeigneten Formulierungsvorschlag vorlegen. 
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Zu Nummer 13 (Artikel 4 Einleitungssatz; Nummer 2 – neu – – § 23e – neu – GVG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates in der Sache zu. Die Bundesregierung wird jedoch 
prüfen, wie der Vorschlag rechtsförmlich und rechtssystematisch in das GVG aufzunehmen ist. 
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